Statuten des Vereins ”Waldschule Regio Basel”

Art. 1: Name

Unter dem Namen ”Waldschule Regio Basel” besteht ein gemeinnütziger Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB mit Sitz in Riehen.

Art. 2: Zweck

Der Verein fördert einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Lebens​grundlagen.

Er ist bestrebt, in der Region Basel, Baselland und den angrenzenden Gebieten waldpädagogische Aktivitäten wie eine Schule im Wald, Waldkindergärten sowie Waldspielgruppen zu initiieren, aufzubauen und zu betreiben.

Der Verein realisiert und unterstützt Umweltbildungsaktivitäten - vor allem im Wald -, die

· das Bewusstsein und Verständnis für die Natur erweitern. 

· die Verbundenheit mit der Natur fördern.

· die Teilnehmenden zu eigenem Tun und Handeln anregen

· erfahrungsorientiertes und soziales Lernen ermöglichen.

· eine konstruktive Auseinandersetzung mit Umwelt- und gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit fördern.

Der Verein unterstützt Bestrebungen zur Förderung, Koordination und Weiterentwicklung der Umweltbildung in der Region.

Art. 3: Tätigkeit

Der Verein unternimmt alle geeigneten Schritte, um den Vereinszweck zu erfüllen. Dazu gehören namentlich:

· Entwicklung und Durchführung von Veranstaltungen, Kursen und Projekten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

· Entwicklung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten für Lehrer/innen und weitere Gruppen

· Mitarbeit in zielverwandten Projekten anderer Organisationen

· Verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit

· Werbung für die Idee von Waldkindergärten, Waldspielgruppen und der Waldschule

· Aus- und Weiterbildung von freien Mitarbeitern

· Zusammenarbeit mit staatlichen und privaten Stellen und Organisationen

· Erfahrungsaustausch mit andern Organisationen, welche im Bereich der Umweltbildung tätig sind.

Art. 4: Mitgliedschaft

Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, welche diese Statuten anerkennen und den Mitgliederbeitrag bezahlen.

Der Verein besteht aus Einzelmitgliedern, Kollektivmitgliedern und Gönnern. Einzel- und Kollektivmitglieder sind stimm- und wahlberechtigt. Gönner unterstützen den Vereins​zweck durch einen jähr​lichen Beitrag, sind aber nicht stimm- und wahlberechtigt. Sie können an den Aktivitäten des Vereins teilnehmen.

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Über den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet die Mitgliederversammlung.

Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit erfolgen.

Art. 5: Organe

Die Organe des Vereins sind: die Mitgliederversammlung, der Vorstand sowie die Rechnungs​revisorinnen und -revisoren.

Mitgliederversammlung:

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie wird durch den Vor​stand unter Angabe der Traktandenliste mindestens 30 Tage im Voraus ein​be​rufen. Anträge auf 
Statuten​ände​rungen oder Auflösung des Vereins müssen mit der Ein​ladung verschickt wer​den. Andere Anträge an die Mitglieder​ver​sammlung sind 15 Tage vorher beim Vorstand schriftlich einzureichen.

Die ordentliche Mitgliederversammlung - genannt Jahresversammlung - findet jährlich im ersten Halbjahr statt. Ausserordentliche Mitgliederversammlungen können auf Begehren des Vorstands oder auf Begehren von 1/8, höchs​tens aber von 50 Aktiv​mit​gliedern durchgeführt werden.

Die Mitgliederversammlung 

· legt die Grundzüge der Vereinstätigkeit fest

· wählt den Präsidenten/die Präsidentin, dessen/deren Stellvertreterin, die Mitglieder des Vor​standes und die Rechnungsrevisor/innen

· genehmigt Jahresbericht und Jahresrechnung

· setzt die Mitgliederbeiträge fest und genehmigt das Budget

· genehmigt Tätigkeitsprogramme,

· beschliesst über den Ausschluss von Mitgliedern

· beschliesst über Statutenänderungen sowie über die Auflösung des Vereins

Statutenänderungen und der Auflösung des Vereins müssen 2/3 der anwesenden Vereinsmitglieder zustimmen. Die übrigen Beschlüsse werden mit einfachem Mehr gefällt.

Vorstand:

Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Personen: Präsident/in od. Vizepräsident/in, Rechnungs​füh​rer/in und drei weitern Mitgliedern. Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt und ist wieder wählbar. Er arbeitet in der Regel ehrenamtlich.

Der Vorstand 

· leitet und koordiniert die Vereinstätigkeit,

· bereitet die Geschäfte der Mitgliederversammlung vor,

· vertritt den Verein nach aussen und besorgt die laufenden Geschäfte, soweit sie nicht an die Geschäfts​stelle delegiert worden sind. 

· regelt Arbeitsbedingungen und Ent​löh​nung von Angestellten und freien Mitarbeitern.

· entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich einem andern Organ zugewiesen sind.

· Tritt ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus, so ist der Vorstand berechtigt, für die laufende Amtszeit eine Ersatzwahl, vorbehaltlich der Bestätigung durch die nächste Mitgliederversammlung, vorzunehmen. 

· Vorstandssitzungen werden vom Präsidenten oder dessen Stell​ver​tre​ter/in ein​be​rufen. Jedes Vorstandsmitglied und der/die Geschäftsführer/in kann die Ein​be​ru​fung einer Sitzung ver​langen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder anwesend ist.

Rechnungsrevisorinnen und -revisoren:

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsrevisor/innen, welche jährlich zu​han​den der Mitgliederversammlung die Revision der Rechnung durchführen.

Art. 6: Geschäftsstelle

Der Verein kann eine Geschäftsstelle einrichten. Ihre Aufgaben und Kompetenzen werden vom Vorstand in einem Pflichtenheft festgelegt.

Der/die Geschäftsführer/in wird vom Vor​stand gewählt und ist diesem verant​wort​lich. Er/sie nimmt mit beratender Stimme und mit Antragsrecht an den Vorstands​sitzungen teil.

Für einzelne Projekte können Arbeitsgruppen gebildet werden, die vom/von der Geschäfts​führer/in koordiniert werden.

Art. 7: Betriebsgruppe

Freie Mitarbeiter/innen, welche Veranstaltungen des Vereins durchführen und leiten, schliessen sich in der Betriebsgruppe zusammen. Diese wird vom/von der Geschäftsführer/in koor​di​niert.

Die Betriebsgruppe trifft sich mindestens zweimal jährlich zur Vorbereitung und Auswertung der Veranstaltungen.

Art. 8: Patronat

Der Verein kann zur ideellen Unterstützung geeignete Persönlichkeiten und Stellen für das Patronat anfragen. Das Patronat hat keine rechtlichen und finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Es wird vom Vorstand regelmässig über die Vereinstätigkeit informiert.

Art. 9: Finanzen

Die Einnahmen setzen sich zusammen aus Mitgliederbeiträgen, Beiträgen der öffentlichen Hand sowie aus Beiträgen und Spenden von Institutionen und Einzelpersonen.

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung der Vereins- oder Vorstandsmitglieder ist ausgeschlossen. Förder- und Aktivmitglieder haften nur für die an der Mitgliederversammlung festgelegten Jahresbeiträge, nicht jedoch für die Verbindlichkeit des Vereins. 

Bei Auflösung des Vereins geht ein allfälliger Vermögens​überschuss an eine Organisation mit ähnlicher Zielsetzung.

Diese Statuten wurden anlässlich der Gründungsversammlung vom 30. Mai 1995 gutgeheis​sen sowie an den Mitgliederversammlungen vom 18.11.96, 15.4.97, 17.3.98, 4.5.00, 13.5.04, 21.5.08 revidiert.
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